
  

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
  

PLATZORDNUNG 
 

1 Allgemeine Bestimmungen und Geltungsbereich 
Die Platzordnung der Sport- und Erholungspark Strausberg GmbH (SEP) ist für alle              
Nutzer / Besucher verbindlich. Mit dem Betreten der Sportanlagen / Plätze erkennt jeder 
Nutzer / Besucher diese Platzordnung an. Die Platzordnung gilt für sämtliche Sportplätze 
auf dem Gelände des SEP. 
 

2 Ordnungs- und Benutzungsvorschriften 
a) Die Sportanlagen / Plätze dürfen nur mit sportgerechter Kleidung (Multinockenschuhen 

oder Turnschuhen) betreten werden. Das Tragen von Stollenschuhen ist untersagt. 
b) Während des Trainings ist die gesamte Spielfläche zu nutzen, stark frequentierte 

Bereiche, wie z. B. Strafräume, sind zu meiden. 
c) Tiere dürfen grundsätzlich nicht die Sportanlagen betreten und sind auf dem gesamten 

SEP Gelände an der Leine zu führen. 
 

3 Hausrecht 

Das Personal des SEP übt gegenüber allen Nutzern / Besuchern das Hausrecht aus. Ihren 
Anweisungen zur Einhaltung der Platzordnung ist Folge zu leisten. Nutzer / Besucher die 
gegen die Platzordnung verstoßen, können vorübergehend oder dauernd von der               
Nutzung / dem Besuch der Sportanlagen ausgeschlossen werden.  

 

4 Nutzungsrecht und Haftung 

a) Die Nutzung der Sportanlagen / Plätze ist nur nach vertraglicher Regelung für den 
vereinbarten Zweck und während der zugewiesenen Zeiten gestattet. 

b) Die Sportanlagen / Plätze dürfen nur in Anwesenheit eines verantwortlichen 
Übungsleiters betreten werden. 

c) Der Nutzer ist für die Gewährleistung von Sicherheit, Ordnung und Disziplin während 
seiner Nutzungszeit voll verantwortlich, wie auch für das ordnungsgemäße Verlassen 
der Anlage. Für Verunreinigungen und / oder Beschädigungen kann der Verursacher 
haftbar gemacht werden. 

d) Die Benutzung der Sportanlagen / Plätze und ihrer Einrichtungen erfolgt auf eigene 
Gefahr. Der SEP haftet nicht für Verlust oder Beschädigungen von persönlichem 
Eigentum. Fundsachen sind einem Übungsleiter oder dem Service-Büro des SEP zu 
übergeben. 

 

5 Inkrafttreten 
Die Platzordnung tritt mit dem 01.01.2016 in Kraft. werden. 
 

6 Sonstiges 
Wünsche, Anregungen und Beschwerden nehmen die Mitarbeiter im Service-Büro des 
SEP gern entgegen. 
 

Wichtige Rufnummern 
 

 Notruf: 112         
 

  Krankenhaus Strausberg: 03341 52-0 
 

 Servicebüro SEP: 03341 345 320   Sportwart: 03341 345 327                            
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